










Untersuchungen auf radioaktive Stoffe

Mit der 3. Verordnung zur Änderung der TrinkwV (2001) wurde 2015 festgelegt, dass nach §14a TrinkwV in Verbindung 
mit Anlage 3a Teil III Untersuchungen auf radioaktive Stoffe erfolgen müssen. In den Wässern der Schlegler-Zone werden 
die geforderten Werte unterschritten. 


